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RESOLUTION 60/165

Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, in einer aufge-
zeichneten Abstimmung mit 176 Stimmen bei 1 Gegenstimme und 1 Enthaltung,
auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)325:

Dafür: Afghanistan, Ägypten, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Antigua
und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Ba-
hamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Brunei Darus-
salam, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Dänemark, Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Ko-
rea, Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, ehe-
malige jugoslawische Republik Mazedonien, El Salvador, Eritrea, Estland, Fi-
dschi, Finnland, Frankreich, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Grenada, Grie-
chenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Honduras, Indien, Indone-
sien, Irak, Iran (Islamische Republik), Irland, Island, Italien, Jamaika, Japan,
Jemen, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kanada, Kap Verde, Kasachstan,
Katar, Kenia, Kirgisistan, Kolumbien, Komoren, Kroatien, Kuba, Kuwait, Laoti-
sche Volksdemokratische Republik, Lesotho, Lettland, Libanon, Libysch-Arabi-
sche Dschamahirija, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Madagaskar, Malawi,
Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Marshallinseln, Mauretanien, Mauri-
tius, Mexiko, Mikronesien (Föderierte Staaten von), Monaco, Mongolei, Mosam-
bik, Myanmar, Namibia, Nepal, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Niger, Ni-
geria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Palau, Panama, Papua-Neugui-
nea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Korea, Republik
Moldau, Ruanda, Rumänien, Russische Föderation, Salomonen, Sambia, Sa-
moa, San Marino, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien und
Montenegro, Simbabwe, Singapur, Slowakei, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Suriname,
Syrische Arabische Republik, Tadschikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Ton-
ga, Trinidad und Tobago, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmeni-
stan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vanuatu, Vene-
zuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Repu-
blik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland, Vietnam,
Zentralafrikanische Republik, Zypern.

Dagegen: Vereinigte Staaten von Amerika.
Enthaltung: Israel.

60/165. Recht auf Nahrung

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 59/202 vom 20. Dezem-
ber 2004 sowie alle diesbezüglichen Resolutionen der Men-
schenrechtskommission, insbesondere die Resolution 2005/18
vom 14. April 2005326,

sowie unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der
Menschenrechte327, in der es heißt, dass jeder das Recht auf ei-
nen Lebensstandard hat, der seine Gesundheit und sein Wohl
gewährleistet, einschließlich Nahrung, die Allgemeine Erklä-
rung über die Ausrottung von Hunger und Mangelernährung328

sowie die Millenniums-Erklärung der Vereinten Nationen329,

ferner unter Hinweis auf die Bestimmungen des Interna-
tionalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle
Rechte330, in dem das Grundrecht eines jeden Menschen aner-
kannt wird, frei von Hunger zu leben,

eingedenk der Erklärung von Rom zur Welternährungssi-
cherheit und des Aktionsplans des Welternährungsgipfels331

sowie der am 13. Juni 2002 in Rom verabschiedeten Erklärung
des Welternährungsgipfels: Fünf Jahre danach332,

unter Begrüßung der konkreten Empfehlungen in den vom
Rat der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen im November 2004 verabschiedeten Frei-
willigen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Ver-
wirklichung des Rechtes auf angemessene Nahrung im Rah-
men der nationalen Ernährungssicherheit333,

325 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Afghanistan, Ägypten, Algerien, Andorra, An-
gola, Antigua und Barbuda, Argentinien, Armenien, Aserbaidschan,
Äthiopien, Bangladesch, Barbados, Belarus, Belgien, Belize, Benin,
Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botsuana, Brasilien, Bul-
garien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Costa Rica, Côte d'Ivoire,
Demokratische Republik Kongo, Demokratische Volksrepublik Korea,
Deutschland, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador,
El Salvador, Eritrea, Fidschi, Finnland, Frankreich, Gambia, Ghana, Gre-
nada, Griechenland, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Hondu-
ras, Indien, Indonesien, Iran (Islamische Republik), Irland, Italien, Jamai-
ka, Japan, Jordanien, Kambodscha, Kamerun, Kap Verde, Katar, Kenia,
Kolumbien, Komoren, Kongo, Kroatien, Kuba, Laotische Volksdemo-
kratische Republik, Lesotho, Libanon, Liberia, Libysch-Arabische
Dschamahirija, Litauen, Madagaskar, Malawi, Mali, Mauretanien, Mau-
ritius, Mexiko, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger,
Nigeria, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Panama, Paraguay, Pe-
ru, Philippinen, Portugal, Republik Moldau, Ruanda, Rumänien, Russi-
sche Föderation, Sambia, San Marino, Saudi-Arabien, Schweiz, Senegal,
Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Slowenien, Somalia, Spanien, Sri
Lanka, St. Lucia, St. Vincent und die Grenadinen, Südafrika, Sudan, Su-
riname, Syrische Arabische Republik, Thailand, Timor-Leste, Togo, Tri-
nidad und Tobago, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Uganda, Uruguay,
Venezuela (Bolivarische Republik), Vereinigte Republik Tansania, Viet-
nam, Zentralafrikanische Republik und Zypern.

326 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2005,
Supplement No. 3 und Korrigendum (E/2005/23 und Corr.1), Kap. II,
Abschn. A.
327 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html. 
328 Report of the World Food Conference, Rome, 5-16 November 1974
(United Nations publication, Sales No. E.75.II.A.3), Kap. I. In Deutsch
verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/wirtsozentw/hunger-
mangelernaehrung.pdf.
329 Siehe Resolution 55/2. 
330 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1569; LGBl. 1999 Nr. 57; öBGBl. Nr. 590/1978; AS
1993 725.
331 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
World Food Summit, 13-17 November 1996 (WFS 96/REP), erster Teil,
Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.bmelv.de/cln_044/
nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaehrung/RechtAufNahrung/
ErklaerungRom1996.html__nnn=true (Erklärung) und http://
www.bmelv.de/cln_044/nn_752468/DE/10-Internationales/Welternaeh-
rung/RechtAufNahrung/Welternaehrungsgipfel1996.html__nnn=true
(Aktionsplan).
332 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
World Food Summit: five years later, 10-13 June 2002, erster Teil, An-
hang; siehe auch A/57/499, Anhang.
333 Food and Agriculture Organization of the United Nations, Report of the
Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations,
One Hundred and Twenty-seventh Session, Rome, 22-27 November 2004
(CL 127/REP), Anhang D; siehe auch E/CN.4/2005/131, Anlage. In
Deutsch verfügbar unter http://www.fao.org/righttofood/common/ecg/
51802_en_VGs_ger.web.pdf.
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bekräftigend, dass alle Menschenrechte allgemein gültig
und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander ver-
knüpft sind,

sowie bekräftigend, dass ein friedliches, stabiles und för-
derliches politisches, soziales und wirtschaftliches Umfeld auf
nationaler wie auf internationaler Ebene die unabdingbare
Grundlage bildet, die die Staaten in die Lage versetzen wird,
der Ernährungssicherheit und der Armutsbeseitigung ange-
messene Priorität einzuräumen,

erneut erklärend, wie schon in der Erklärung von Rom zur
Welternährungssicherheit und der Erklärung des Welternäh-
rungsgipfels: Fünf Jahre danach, dass Nahrungsmittel nicht als
politisches oder wirtschaftliches Druckmittel eingesetzt wer-
den sollen, und in diesem Zusammenhang die Wichtigkeit in-
ternationaler Zusammenarbeit und Solidarität sowie die Not-
wendigkeit bekräftigend, einseitige Maßnahmen zu unterlas-
sen, die nicht im Einklang mit dem Völkerrecht und der Charta
der Vereinten Nationen stehen und die die Ernährungssicher-
heit gefährden,

überzeugt, dass jeder Staat eine mit seinen Ressourcen und
Kapazitäten vereinbare Strategie verabschieden muss, um bei
der Umsetzung der in der Erklärung von Rom zur Welternäh-
rungssicherheit und im Aktionsplan des Welternährungsgip-
fels enthaltenen Empfehlungen seine individuellen Ziele zu
verwirklichen, und gleichzeitig auf regionaler und internatio-
naler Ebene zusammenarbeiten muss, um in einer Welt zuneh-
mend miteinander verknüpfter Institutionen, Gesellschaften
und Volkswirtschaften, in der koordinierte Anstrengungen
und gemeinsam getragene Verantwortung unerlässlich sind,
gemeinschaftliche Lösungen für globale Fragen der Ernäh-
rungssicherheit herbeizuführen,

in der Erkenntnis, dass die Probleme des Hungers und der
Ernährungsunsicherheit weltweite Dimensionen haben und
dass sie angesichts des erwarteten Anstiegs der Weltbevölke-
rung und der Belastung der natürlichen Ressourcen wahr-
scheinlich fortbestehen und in einigen Regionen sogar dra-
stisch zunehmen werden, wenn nicht dringend entschlossene
und konzertierte Maßnahmen ergriffen werden,

mit dem Ausdruck ihrer tiefen Besorgnis über die Zahl und
das Ausmaß von Naturkatastrophen, Krankheiten und Schäd-
lingsplagen und ihre zunehmenden Auswirkungen in den letz-
ten Jahren, die zu erheblichen Verlusten an Menschenleben
und Existenzgrundlagen geführt und die landwirtschaftliche
Produktion und die Ernährungssicherheit bedroht haben, ins-
besondere in den Entwicklungsländern, 

hervorhebend, wie wichtig es ist, den anhaltenden realen
wie auch prozentualen Rückgang der für die Landwirtschaft
bereitgestellten öffentlichen Entwicklungshilfe umzukehren,

1. bekräftigt, dass Hunger eine Schande ist und eine
Verletzung der Menschenwürde darstellt und dass daher auf
nationaler, regionaler und internationaler Ebene dringend
Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen werden müssen;

2. bekräftigt außerdem das Recht jedes Menschen auf
Zugang zu gesundheitlich unbedenklichen und nährstoffrei-
chen Nahrungsmitteln im Einklang mit dem Recht auf ange-
messene Ernährung und dem grundlegenden Recht eines jeden

Menschen, frei von Hunger zu sein, um seine körperlichen und
geistigen Fähigkeiten in vollem Umfang entfalten und erhalten
zu können;

3. erachtet es als unerträglich, dass es etwa 852 Millio-
nen unterernährte Menschen auf der Welt gibt und dass alle
fünf Sekunden irgendwo auf der Welt ein Kind unter fünf Jah-
ren an Hunger oder mit Hunger zusammenhängenden Krank-
heiten stirbt, wo doch der Ernährungs- und Landwirtschafts-
organisation der Vereinten Nationen zufolge die Welt genü-
gend Nahrungsmittel produzieren könnte, um täglich 12 Mil-
liarden Menschen, also das Doppelte der gegenwärtigen
Weltbevölkerung, mit 2.100 Kilokalorien pro Person zu ver-
sorgen;

4. bekundet ihre Besorgnis darüber, dass Frauen unver-
hältnismäßig stark von Hunger, Ernährungsunsicherheit und
Armut betroffen sind, was zum Teil auf die Ungleichstellung
der Geschlechter und auf Diskriminierung zurückzuführen ist,
dass in vielen Ländern die Wahrscheinlichkeit für Mädchen,
an Mangelernährung und vermeidbaren Kinderkrankheiten zu
sterben, doppelt so hoch ist wie für Jungen und dass schät-
zungsweise fast doppelt so viele Frauen an Mangelernährung
leiden wie Männer;

5. legt allen Staaten nahe, Maßnahmen zu ergreifen, um
gegen die Ungleichstellung der Geschlechter und die Diskri-
minierung der Frau anzugehen, insbesondere wenn diese zur
Mangelernährung von Frauen und Mädchen beiträgt, ein-
schließlich Maßnahmen, die die umfassende und gleichbe-
rechtigte Verwirklichung des Rechts auf Nahrung sicherstel-
len und dafür sorgen, dass Frauen gleichberechtigten Zugang
zu Ressourcen haben, darunter Einkommen, Grund und Boden
und Wasser, und auf diese Weise sich selbst und ihre Familien
ernähren können;

6. legt dem Sonderberichterstatter der Menschenrechts-
kommission über das Recht auf Nahrung nahe, bei der Wahr-
nehmung seines Mandats auch weiterhin durchgängig die Ge-
schlechterperspektive zu berücksichtigen, und legt der Ernäh-
rungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen und allen anderen mit dem Recht auf Nahrung und der
Ernährungsunsicherheit befassten Organen und Mechanismen
der Vereinten Nationen nahe, die Geschlechterperspektive in
ihre einschlägigen Politiken, Programme und Tätigkeiten zu
integrieren;

7. legt allen Staaten nahe, stufenweise auf die volle Ver-
wirklichung des Rechts auf Nahrung hinzuarbeiten und unter
anderem auch Maßnahmen zur Förderung der Voraussetzun-
gen zu ergreifen, die allen Menschen ein Leben frei von Hun-
ger und möglichst bald die volle Verwirklichung des Rechts
auf Nahrung ermöglichen, sowie nationale Pläne zur Bekämp-
fung des Hungers auszuarbeiten und zu verabschieden;

8. ist sich dessen bewusst, dass viele indigene Organi-
sationen und Vertreter indigener Gemeinschaften in verschie-
denen Foren ihre tiefe Besorgnis über die Hindernisse und Pro-
bleme, die dem vollen Genuss ihres Rechts auf Nahrung im
Weg stehen, zum Ausdruck gebracht haben, und fordert die
Staaten auf, durch besondere Maßnahmen die tieferen Ursa-
chen der unverhältnismäßig starken Verbreitung von Hunger
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und Mangelernährung unter den indigenen Völkern und ihre
anhaltende Diskriminierung zu bekämpfen;

9. ersucht alle Staaten und privaten Akteure sowie die
internationalen Organisationen im Rahmen ihres jeweiligen
Mandats, der Notwendigkeit, die effektive Verwirklichung
des Rechts auf Nahrung für alle zu fördern, voll und ganz
Rechnung zu tragen, namentlich im Rahmen der derzeit auf
verschiedenen Gebieten geführten Verhandlungen;

10. hebt hervor, dass Anstrengungen unternommen wer-
den müssen, um die Zuweisung und den Einsatz technischer
und finanzieller Ressourcen aus allen Quellen zu mobilisieren
und zu optimieren, einschließlich der Erleichterung der Aus-
landsschuldenlast der Entwicklungsländer, und dass die natio-
nalen Maßnahmen zur Durchführung einer nachhaltigen Er-
nährungssicherungspolitik verstärkt werden müssen;

11. erinnert daran, wie wichtig die New Yorker Erklä-
rung über die Aktion gegen Hunger und Armut ist, die von über
einhundert Ländern unterstützt wird, und empfiehlt die Fort-
setzung der Bemühungen um die Ermittlung zusätzlicher Fi-
nanzierungsquellen für den Kampf gegen Hunger und Armut;

12. ist sich dessen bewusst, dass die auf dem Welternäh-
rungsgipfel 1996 abgegebenen Versprechen, die Anzahl der
unterernährten Personen zu halbieren, bisher nicht eingehalten
wurden, und bittet abermals alle internationalen Finanz- und
Entwicklungsinstitutionen sowie die zuständigen Organisatio-
nen und Fonds der Vereinten Nationen, der Verwirklichung
des Ziels, bis 2015 den Anteil der Menschen, die Hunger lei-
den, zu halbieren, sowie der Verwirklichung des in der Erklä-
rung von Rom zur Welternährungssicherheit331 und in der Mil-
lenniums-Erklärung der Vereinten Nationen329 genannten
Rechts auf Nahrung Vorrang einzuräumen und die erforderli-
chen Mittel dafür bereitzustellen;

13. fordert die Staaten nachdrücklich auf, bei ihren Ent-
wicklungsstrategien und -ausgaben der Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung angemessenen Vorrang einzuräumen;

14. betont, wie wichtig die internationale Entwicklungs-
zusammenarbeit und -hilfe, insbesondere in Notstandssitua-
tionen wie etwa Natur- und von Menschen verursachten Ka-
tastrophen, Krankheiten und Schädlingsplagen, für die Ver-
wirklichung des Rechts auf Nahrung und die nachhaltige Si-
cherung der Ernährung ist, stellt aber gleichzeitig fest, dass
jedes Land die Hauptverantwortung dafür trägt, die Durchfüh-
rung nationaler Programme und Strategien auf diesem Gebiet
sicherzustellen;

15. fordert die Mitgliedstaaten, das System der Vereinten
Nationen und andere maßgebliche Interessenträger auf, die na-
tionalen Anstrengungen zu unterstützen, die darauf gerichtet
sind, die gegenwärtig in Afrika auftretenden Nahrungsmittel-
krisen rasch zu bekämpfen;

16. bittet alle zuständigen internationalen Organisatio-
nen, einschließlich der Weltbank und des Internationalen
Währungsfonds, Politiken und Projekte mit positiven Auswir-
kungen auf das Recht auf Nahrung zu fördern, sicherzustellen,
dass die Partner bei der Durchführung gemeinsamer Projekte
das Recht auf Nahrung achten, Strategien der Mitgliedstaaten
zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung zu unterstützen

und alle Maßnahmen zu vermeiden, die sich negativ auf die
Verwirklichung des Rechts auf Nahrung auswirken könnten;

17. nimmt Kenntnis von dem Zwischenbericht des Son-
derberichterstatters der Menschenrechtskommission über das
Recht auf Nahrung334 und nimmt außerdem Kenntnis von sei-
ner wertvollen Arbeit in Bezug auf die Förderung des Rechts
auf Nahrung;

18. unterstützt die Erfüllung des von der Menschen-
rechtskommission in ihrer Resolution 2003/25 vom 22. April
2003335 verlängerten Mandats des Sonderberichterstatters;

19. ersucht den Generalsekretär und die Hohe Kommis-
sarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte, alle für die
wirksame Erfüllung des Mandats des Sonderberichterstatters
erforderlichen personellen und finanziellen Ressourcen bereit-
zustellen;

20. begrüßt die vom Ausschuss für wirtschaftliche, so-
ziale und kulturelle Rechte bereits durchgeführten Arbeiten
zur Förderung des Rechts auf angemessene Nahrung, insbe-
sondere seine Allgemeine Bemerkung 12 (1999) über das
Recht auf angemessene Nahrung (Artikel 11 des Internationa-
len Paktes über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rech-
te)336, in der der Ausschuss unter anderem bekräftigte, dass das
Recht auf angemessene Nahrung untrennbar mit der angebo-
renen Würde der menschlichen Person verbunden und für die
Wahrnehmung der anderen in der Internationalen Menschen-
rechtscharta verankerten Menschenrechte unerlässlich ist und
dass es außerdem unauflöslich mit der sozialen Gerechtigkeit
verbunden ist und daher die Verabschiedung einer geeigneten
Wirtschafts-, Umwelt- und Sozialpolitik auf nationaler wie auf
internationaler Ebene erfordert, die auf die Beseitigung der Ar-
mut und die Verwirklichung aller Menschenrechte für alle ge-
richtet ist;

21. erinnert an die Allgemeine Bemerkung 15 (2002) des
Ausschusses über das Recht auf Wasser (Artikel 11 und 12 des
Paktes)337, in der der Ausschuss unter anderem feststellte, wie
wichtig es im Hinblick auf die Verwirklichung des Rechts auf
angemessene Ernährung ist, nachhaltige Wasserressourcen für
den menschlichen Konsum und für die Landwirtschaft sicher-
zustellen;

22. begrüßt es, dass der Rat der Ernährungs- und Land-
wirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen die Freiwilli-
gen Leitlinien zur Unterstützung der schrittweisen Verwirkli-
chung des Rechtes auf angemessene Nahrung im Rahmen der
nationalen Ernährungssicherheit333 verabschiedet hat, die ein
praktisches Instrument zur Förderung der Verwirklichung des
Rechts auf Nahrung für alle darstellen, zur Ernährungssiche-
rung beitragen und somit ein weiteres Hilfsmittel für die Er-
reichung der international vereinbarten Entwicklungsziele,

334 Siehe A/60/350.
335 Siehe Official Records of the Economic and Social Council, 2003,
Supplement No. 3 (E/2003/23), Kap. II, Abschn. A.
336 Ebd., 2000, Supplement No. 2 und Korrigendum (E/2000/22 und
Corr.1), Anhang V. 
337 Ebd., 2003, Supplement No. 2 (E/2003/22), Anhang IV.
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einschließlich der in der Millenniums-Erklärung enthaltenen
Ziele, sind;

23. begrüßt außerdem die laufende Zusammenarbeit der
Hohen Kommissarin, des Ausschusses und des Sonderbericht-
erstatters und ermutigt sie zur Fortsetzung dieser Zusammen-
arbeit;

24. fordert alle Regierungen auf, mit dem Sonderbericht-
erstatter zusammenzuarbeiten und ihn bei seiner Aufgabe zu
unterstützen, alle von ihm angeforderten Informationen zur
Verfügung zu stellen und ernsthaft in Erwägung zu ziehen, den
Anträgen des Sonderberichterstatters auf Besuch ihres Landes
zu entsprechen, um ihm die noch wirksamere Erfüllung seines
Mandats zu ermöglichen;

25. ersucht den Sonderberichterstatter, der Menschen-
rechtskommission auf ihrer zweiundsechzigsten Tagung einen
umfassenden Bericht und der Generalversammlung auf ihrer
einundsechzigsten Tagung einen Zwischenbericht über die
Durchführung dieser Resolution vorzulegen;

26. bittet die Regierungen, die zuständigen Organisatio-
nen, Fonds und Programme der Vereinten Nationen, die Ver-
tragsorgane und die Akteure der Zivilgesellschaft, einschließ-
lich der nichtstaatlichen Organisationen, sowie den Privatsek-
tor, mit dem Sonderberichterstatter bei der Erfüllung seines
Mandats voll zusammenzuarbeiten, unter anderem durch die
Vorlage von Stellungnahmen und Anregungen über Möglich-
keiten zur Verwirklichung des Rechts auf Nahrung;

27. beschließt, die Behandlung dieser Frage auf ihrer ein-
undsechzigsten Tagung unter dem Punkt "Menschenrechtsfra-
gen" fortzusetzen.

RESOLUTION 60/166
Verabschiedet auf der 64. Plenarsitzung am 16. Dezember 2005, ohne Abstim-
mung, auf Empfehlung des Ausschusses (A/60/509/Add.2 (Part II), Ziff. 102)338.

60/166. Beseitigung aller Formen von Intoleranz und Dis-
kriminierung auf Grund der Religion oder der
Weltanschauung 

Die Generalversammlung,

unter Hinweis auf ihre Resolution 36/55 vom 25. Novem-
ber 1981, mit der sie die Erklärung über die Beseitigung aller
Formen von Intoleranz und Diskriminierung auf Grund der
Religion oder der Überzeugung verkündete, 

sowie unter Hinweis auf Artikel 18 des Internationalen
Paktes über bürgerliche und politische Rechte339, Artikel 18 der
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte340 und andere ein-
schlägige Menschenrechtsbestimmungen,

in Bekräftigung des Aufrufs der Weltkonferenz über Men-
schenrechte an alle Regierungen, in Erfüllung ihrer internatio-
nalen Verpflichtungen und unter gebührender Berücksichti-
gung ihrer jeweiligen Rechtsordnung alle geeigneten Maßnah-
men zu ergreifen, um der Intoleranz und damit zusammenhän-
gender Gewalt auf Grund der Religion oder der Weltanschau-
ung, einschließlich Praktiken der Diskriminierung von Frauen
und der Entweihung religiöser Stätten, entgegenzuwirken, in
Anerkennung dessen, dass jeder Mensch das Recht auf Gedan-
ken-, Gewissens-, und Religionsfreiheit sowie das Recht der
freien Meinungsäußerung hat341,

sowie bekräftigend, dass die Weltkonferenz über Men-
schenrechte anerkannte, dass alle Menschenrechte allgemein
gültig und unteilbar sind, einander bedingen und miteinander
verknüpft sind,

unter Hinweis auf die Resolution 56/6 der Generalver-
sammlung vom 9. November 2001 über die Globale Agenda
für den Dialog zwischen den Kulturen, in der die Versamm-
lung den wertvollen Beitrag anerkannte, den der Dialog zwi-
schen den Kulturen zu einem besseren Bewusstsein und Ver-
ständnis der von allen Menschen geteilten gemeinsamen Wer-
te leisten kann,

in dem Bewusstsein, dass ein solcher Dialog nur dann etwas
bewirken kann, wenn er auf der Achtung der Würde der An-
hänger von Religionen und Weltanschauungen sowie auf der
Achtung der Vielfalt und der allgemeinen Förderung und dem
Schutz der Menschenrechte gegründet ist,

in Anbetracht dessen, dass die Religion oder die Weltan-
schauung für jeden, der sich dazu bekennt, einen grundlegen-
den Bestandteil seiner Lebensauffassung darstellt und dass die
Religions- und Weltanschauungsfreiheit ohne jede Einschrän-
kung geachtet und garantiert werden sollte,

sowie in Anbetracht dessen, dass die Missachtung und Be-
einträchtigung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, ins-
besondere des Rechts auf Gedanken-, Gewissens-, Religions-

338 Der in dem Bericht empfohlene Resolutionsentwurf wurde im Aus-
schuss eingebracht von: Albanien, Andorra, Angola, Argentinien, Arme-
nien, Australien, Belgien, Benin, Bolivien, Bosnien und Herzegowina,
Brasilien, Bulgarien, Chile, Dänemark, Deutschland, Dominikanische
Republik, Ecuador, ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, Est-
land, Fidschi, Finnland, Frankreich, Griechenland, Guatemala, Irland, Is-
land, Israel, Italien, Japan, Kanada, Kap Verde, Kenia, Kolumbien, Kon-
go, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mau-
ritius, Monaco, Neuseeland, Nicaragua, Niederlande, Nigeria, Norwe-
gen, Österreich, Panama, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal,
Republik Korea, Republik Moldau, Rumänien, San Marino, Schweden,
Schweiz, Serbien und Montenegro, Sierra Leone, Slowakei, Slowenien,
Spanien, St. Vincent und die Grenadinen, Thailand, Timor-Leste, Tsche-
chische Republik, Türkei, Ukraine, Ungarn, Venezuela (Bolivarische Re-
publik), Vereinigte Republik Tansania, Vereinigtes Königreich Großbri-
tannien und Nordirland, Vereinigte Staaten von Amerika, Zentralafrika-
nische Republik und Zypern.

339 Siehe Resolution 2200 A (XXI), Anlage. Deutsche Übersetzung:
dBGBl. 1973 II S. 1533; LGBl. 1999 Nr. 58; öBGBl. Nr. 591/1978; AS
1993 750.
340 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/
Depts/german/grunddok/ar217a3.html. 
341 Siehe A/CONF.157/24 (Part I), Kap. III, Abschn. II, Ziff. 22. 
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